
Thüringer Gesetz über das Petitionswesen (ThürPetG)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Begriff

(1) Petitionen sind Bitten oder Beschwerden, die in eige-
ner Sache, für andere oder im allgemeinen Interesse vor-
getragen werden.

(2) Bitten sind Forderungen und Vorschläge für ein Han-
deln oder Unterlassen von staatlichen Organen, Behör-
den oder sonstigen Einrichtungen, die öffentliche Aufga-
ben wahrnehmen. Hierzu gehören auch Vorschläge zur
Gesetzgebung.

(3) Beschwerden sind Beanstandungen, die sich gegen
ein Handeln oder Unterlassen von staatlichen Organen,
Behörden oder sonstigen Einrichtungen wenden, die öf-
fentliche Aufgaben wahrnehmen.

§ 2
Petitionsberechtigung

(1) Das verfassungsmäßige Recht, sich mit Petitionen an
die zuständigen Stellen oder den Landtag zu wenden, steht
jedermann einzeln oder gemeinsam mit anderen zu. Peti-
tionen können im Interesse von Dritten vorgetragen wer-
den, soweit der Wille des betreffenden Dritten dem nicht
offensichtlich entgegensteht.

(2) Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes können jederzeit
Petitionen unmittelbar an den Landtag richten.

(3) Juristische Personen des Privatrechts sind petitions-
berechtigt.

(4) Juristischen Personen des öffentlichen Rechts steht
das Petitionsrecht insoweit zu, als die Petition einen Ge-
genstand ihres sachlichen Zuständigkeitsbereichs betrifft.

§ 3
Petitionsberechtigung in besonderen Fällen

(1) Petitionen von Straf- und Untersuchungsgefangenen
sowie von sonstigen Personen in einem Verwahrungsver-
hältnis sind ohne Kontrolle durch die Anstalt oder verwah-
rende Einrichtung und verschlossen unverzüglich dem
Landtag zuzuleiten. Das gilt auch für den mit der Petition
zusammenhängenden Schriftverkehr mit dem Landtag.

(2) Gemeinsame Petitionen der in Absatz 1 genannten
Personen können nur dann untersagt werden, wenn das
gemeinschaftliche Vorbereiten und Verfassen der Petition
die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder verwahren-
den Einrichtung gefährden oder dem Vollzugs- oder Ver-
wahrungszweck zuwiderlaufen würde.

§ 4
Form der Petition

(1) Petitionen können schriftlich oder mündlich eingereicht
werden. Schriftlich eingereichte Petitionen müssen vom
Petenten unterzeichnet sein. Bei elektronisch eingereich-
ten Petitionen ist die Schriftform gewahrt, wenn der Urhe-
ber und dessen Postanschrift ersichtlich sind und das im
Internet bereitgestellte Formular verwendet wird.

(2) Werden Petitionen von rechtsgeschäftlichen oder ge-
setzlichen Vertretern eingereicht, kann die Bekanntgabe
eines Ergebnisses des Petitionsverfahrens vom Nachweis
der Vertretungsbefugnis abhängig gemacht werden, wenn
Zweifel daran bestehen.

§ 5
Unzulässige Petitionen

Von einer sachlichen Prüfung der Petition kann abgese-
hen werden, wenn
1. sie nicht unterzeichnet oder nicht mittels des vom Land-

tag im Internet bereitgestellten Formulars eingereicht
wird,

2. sie nicht mit dem Namen oder der vollständigen An-
schrift des Petenten versehen oder unleserlich ist,

3. sie ein konkretes Anliegen oder einen erkennbaren Sinn-
zusammenhang nicht enthält,

4. sie einen beleidigenden, nötigenden oder unsachlichen
Inhalt hat,

5. sie sich gegen einen Dritten richtet und das geltend
gemachte allgemeine Interesse das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht des Dritten nicht überwiegt,

6. sie nach Inhalt und Form eine strafbare Handlung dar-
stellt,

7. sie gegenüber einer bereits beschiedenen Petition kein
neues Vorbringen enthält,

8. lediglich die Erteilung einer Auskunft begehrt wird.

§ 6
Petitionen, die gerichtliche Verfahren betreffen

(1) Des Weiteren wird von einer sachlichen Prüfung der
Petition abgesehen, wenn ihre Behandlung einen Eingriff
in ein schwebendes gerichtliches Verfahren oder die Nach-
prüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten würde.

(2) Das Recht des Petitionsausschusses, sich mit dem
Verhalten der Landesregierung, einer Behörde des Lan-
des und von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts, soweit sie der Aufsicht des Landes
unterstehen, als Beteiligter in einem schwebenden Verfah-
ren oder nach rechtskräftigem Abschluss eines Verfahrens
zu befassen, bleibt unberührt.



(3) Petitionen, die ein rechtskräftig abgeschlossenes Ge-
richtsverfahren betreffen, werden sachlich nur behandelt,
soweit
1. Gegenstand des Rechtsstreits eine Ermessensent-

scheidung der Verwaltung war,
2. Gründe für ein Wiederaufgreifen des Verwaltungsver-

fahrens oder die Wiederaufnahme des gerichtlichen
Verfahrens geltend gemacht werden oder

3. vom Land oder einem sonstigen Träger öffentlicher
Verwaltung verlangt wird, auf die Vollstreckung eines
zu seinen Gunsten ergangenen Urteils zu verzichten.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für Private, soweit sie öf-
fentliche Aufgaben unter maßgeblichem Einfluss des Lan-
des wahrnehmen, entsprechend.

§ 7
Benachteiligungsverbot

(1) Niemand darf wegen der Tatsache, dass er sich mit
einer Petition an die zuständigen Stellen oder den Land-
tag gewandt hat, benachteiligt werden.

(2) Von der Absicht der in § 6 Abs. 2 und 4 genannten
Stellen, eine Strafanzeige oder einen Strafantrag wegen
des Inhalts einer Petition zu stellen, ist der Petitionsaus-
schuss vorab zu unterrichten.

§ 8
Zuständigkeit des Petitionsausschusses,

Verhältnis zum Bürgerbeauftragten

(1) An den Landtag gerichtete Petitionen obliegen der Ent-
scheidung des Petitionsausschusses. Der Landtag kann
diese Entscheidung nach § 100 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung des Thüringer Landtags aufheben.

(2) Der Bürgerbeauftragte unterstützt den Petitionsaus-
schuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Der Peti-
tionsausschuss kann dem Bürgerbeauftragten Prüfaufträ-
ge erteilen.

§ 9
Weiterleitung und Überweisung

(1) Petitionen, für deren Behandlung der Landtag nicht zu-
ständig ist, leitet der Petitionsausschuss an die zuständi-
ge Stelle weiter.

(2) Petitionen, die sich auf in der Beratung befindliche Vor-
lagen beziehen, überweist der Petitionsausschuss grund-
sätzlich dem federführenden Ausschuss als Material.

§ 10
Rechte des Petitionsausschusses

(1) Zur Vorbereitung von Beschlüssen über Petitionen ha-
ben die Landesregierung und die Behörden des Landes
dem Petitionsausschuss oder einzelnen von ihm durch Be-
schluss beauftragten Mitgliedern auf Verlangen Auskunft
zu erteilen, Akten zur Einsicht vorzulegen und jederzeit
Zutritt zu ihren Einrichtungen zu gestatten. Dem Verlan-

gen des Petitionsausschusses ist unverzüglich nachzukom-
men. Die Pflicht zur Vorlage umfasst auch Unterlagen mit
personenbezogenen Daten der Person, die die Petition ein-
gereicht hat, soweit dies zur sachlichen Bewertung und Be-
scheidung einer Petition erforderlich ist. Sind in Akten mit
solchen Daten weitere personenbezogene Daten des Pe-
tenten oder Dritter so verbunden, dass eine Trennung nicht
oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand möglich
ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten an den Peti-
tionsausschuss zulässig, soweit nicht offensichtlich über-
wiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
sonen dem entgegenstehen. Über die Ausübung der Rechte
nach Satz 1 ist die oberste Landesbehörde vorher zu un-
terrichten. Auf Verlangen des Petitionsausschusses hat die
Behörde durch einen Vertreter vor dem Ausschuss auch
mündlich Auskunft über den Gegenstand der Petition zu
geben.

(2) Für die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts gilt Absatz 1 entsprechend, soweit sie
der Aufsicht des Landes unterstehen. Absatz 1 gilt entspre-
chend für Private, soweit sie öffentliche Aufgaben unter
maßgeblichem Einfluss des Landes wahrnehmen.

(3) Soweit Zutritt, Auskunft und Aktenvorlage verweigert
werden, vertritt die zuständige oberste Landesbehörde die
Entscheidung vor dem Petitionsausschuss.

(4) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden des Landes sind
dem Petitionsausschuss zur Rechts- und Amtshilfe ver-
pflichtet.

(5) Die Mitglieder des Petitionsausschusses sowie die Mit-
glieder mitberatender Ausschüsse können jederzeit in die dem
Petitionsausschuss überlassenen Akten Einsicht nehmen. Mit-
arbeiter der Fraktionen können Einsicht nehmen, soweit dies
aus Gründen der parlamentarischen Arbeit erforderlich ist. Sie
sind förmlich zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Die Ein-
sicht wird in der Regel in den Räumen des Landtags gewährt,
sie kann mit Auflagen verbunden werden.

(6) Der Petitionsausschuss kann die Ausübung des Zutritts-
rechts im Einzelfall auf einen Unterausschuss übertragen,
der aus mindestens drei seiner Mitglieder besteht. Der Un-
terausschuss erstattet dem Petitionsausschuss einen Be-
richt über das Ergebnis seiner Feststellungen; § 77 Abs. 3
Satz 1 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags gilt
entsprechend.

(7) Abgeordnete können auf ihr Verlangen zu einer Petition
im Petitionsausschuss gehört werden.

 § 11
Übermittlung personenbezogener Daten

Der Petitionsausschuss kann zur Ausübung seiner Befug-
nisse personenbezogene Daten an die Landesregierung
und die betroffenen Stellen übermitteln, wenn das Einver-
ständnis des Petenten vorausgesetzt werden kann und
keine offensichtlich überwiegenden schutzwürdigen Inter-
essen der Personen, deren Daten übermittelt werden, ent-
gegenstehen.



§ 12
Zeugnisverweigerungsrecht

(1) Die Mitglieder des Petitionsausschusses können über
Personen, die ihnen als Mitglied des Petitionsausschus-
ses oder denen sie als Mitglied des Petitionsausschusses
Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen
selbst das Zeugnis verweigern.

(2) Personen, deren Mitarbeit die Mitglieder des Petitions-
ausschusses in dieser Eigenschaft in Anspruch nehmen,
haben ein Zeugnisverweigerungsrecht nach Absatz 1. Über
die Ausübung des Rechts entscheiden grundsätzlich die
Mitglieder des Petitionsausschusses.

(3) Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, dür-
fen Schriftstücke, andere Datenträger und Dateien weder
beschlagnahmt noch genutzt werden.

§ 13
Unterausschüsse, Strafvollzugskommission

(1) Der Petitionsausschuss bestellt als ständigen Unter-
ausschuss die Strafvollzugskommission. Der Strafvollzugs-
kommission können auch Abgeordnete angehören, die
nicht Mitglied des Petitionsausschusses sind. Die Straf-
vollzugskommission gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Die Strafvollzugskommission wird tätig, wenn der Peti-
tionsausschuss ihr Petitionen überweist, die ihren Aufga-
benbereich betreffen oder wenn die Landesregierung mit
entsprechenden Angelegenheiten an sie herantritt. Die
Strafvollzugskommission kann sich, auch ohne dass die
Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen, mit Angelegen-
heiten ihres Aufgabenbereichs befassen.

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Strafvoll-
zugskommission unmittelbar vor Ort unterrichten. Die Straf-
vollzugskommission oder einzelne von ihr durch Beschluss
beauftragte Mitglieder können Untersuchungs- und Straf-
vollzugsanstalten, geschlossene Heil- und Pflegeanstal-
ten sowie alle anderen der Verwahrung von Menschen die-
nenden Einrichtungen des Landes ohne vorherige Anmel-
dung besuchen. Dabei muss Gelegenheit sein, mit jedem
darin verwahrten Menschen ohne Gegenwart anderer spre-
chen und alle Räumlichkeiten besichtigen zu können.

(4) Das Recht zur Einsetzung anderer Unterausschüsse
nach § 76 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Thüringer
Landtags bleibt unberührt.

§ 14
Behandlung von Massen- und Sammelpetitionen

(1) Massenpetitionen sind Petitionen, bei denen sich min-
destens 50 Petenten mit einem identischen Anliegen an
den Landtag wenden, ohne dass eine bestimmte Person
oder Personengemeinschaft als Initiator der Petitionen in
Erscheinung tritt. Sie werden als eine Petition geführt. Die
Unterzeichner werden zahlenmäßig erfasst. Die Einzelbe-
nachrichtigung kann auf Beschluss des Ausschusses durch
Pressemitteilungen oder durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden.

(2) Sammelpetitionen sind Petitionen, bei denen sich min-
destens 50 Petenten mit einem identischen Anliegen an den
Landtag wenden und eine Person oder Personengemein-
schaft als Initiator der Petitionen in Erscheinung tritt. Über
die Behandlung einer Sammelpetition werden die als Ur-
heber der Petition in Erscheinung tretenden Personen un-
terrichtet. Bei Unterschriftenlisten, die für sich eine Petition
darstellen, wird die Einzelbenachrichtigung durch die Un-
terrichtung des ersten Unterzeichners ersetzt, soweit kei-
ne Vertrauensperson benannt ist.

§ 15
Verfahren des Petitionsausschusses

(1) Die Sitzungen des Petitionsausschusses sind nicht öf-
fentlich. Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Bestim-
mungen enthält, gelten für den Petitionsausschuss die
Bestimmungen der Geschäftsordnung des Thüringer Land-
tags über Fachausschüsse.

(2) Der Petitionsausschuss kann andere Ausschüsse um
Mitberatung ersuchen. In den Fällen des Satzes 1 kann
der mitberatende Ausschuss die Teilnahme des Bürgerbe-
auftragten beschließen.

(3) Der Petitionsausschuss kann einzelne oder mehrere
Ausschussmitglieder beauftragen, sich mit einzelnen Peti-
tionen weiter zu befassen; die beauftragten Ausschussmit-
glieder sind dabei an die Weisungen des Petitionsausschus-
ses gebunden.

§ 16
Anhörung

(1) Der Petitionsausschuss kann im Rahmen seiner Zu-
ständigkeit die Beteiligten sowie Zeugen und Sachverstän-
dige anhören.

(2) Ein Rechtsanspruch des Petenten auf Anhörung be-
steht nicht.

(3) Zeugen und Sachverständige, die vom Petitionsaus-
schuss geladen worden sind, werden entsprechend dem
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz entschädigt,
Petenten können nach diesem Gesetz entschädigt werden.
Die Verwaltung des Landtags setzt die Entschädigung fest.

§ 17
Beschlüsse des Petitionsausschusses

Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu Petitionen
lauten in der Regel,
1. die Petitionen der Landesregierung mit der Bitte zu über-

weisen,
a) der Bitte oder Beschwerde zu folgen,
b) den Einzelfall unter Beachtung der Auffassung des

Petitionsausschusses erneut zu prüfen,
c) die Petition bei der Einbringung von Gesetzen, dem

Abschluss von Staatsverträgen, der Stimmabgabe
im Bundesrat, dem Erlass von Rechtsverordnungen
oder Verwaltungsvorschriften zu berücksichtigen,



2. die Petition für erledigt zu erklären, da
a) dem vorgebrachten Anliegen entsprochen werden

konnte,
b) sich das vorgebrachte Anliegen in sonstiger Weise

erledigt hat,
3. festzustellen, dass dem vorgebrachten Anliegen teil-

weise entsprochen werden konnte,
4. die Petition an die zuständige Stelle weiterzuleiten,
5. die Petition einem anderen Ausschuss zu überweisen,
6. die Petition den Fraktionen des Landtags zur Kenntnis

zu geben,
7. von einer sachlichen Prüfung der Petition abzusehen,
8. dem Petenten anheim zu geben, zunächst von den

zulässigen Rechtsbehelfen Gebrauch zu machen,
9. festzustellen, dass dem in der Petition vorgebrachten

Anliegen nicht abgeholfen werden kann.

§ 18
Bericht der Landesregierung

(1) Die Landesregierung gibt dem Petitionsausschuss in-
nerhalb von zwei Monaten einen schriftlichen Bericht über
die Ausführung der Beschlüsse nach § 17 Nr. 1. Ist dies
aus besonderen Gründen nicht möglich, gibt sie einen Zwi-
schenbericht, in dem auch die Gründe für die nicht fristge-
rechte Beantwortung aufgeführt sind.

(2) Sofern die Landesregierung einem Beschluss nach §  17
Nr. 1 Buchst. a und b nicht nachkommt, kann der Petitions-
ausschuss mit der Mehrheit seiner Mitglieder verlangen, dass
über die Entscheidung der Landesregierung eine Beratung
in einer Sitzung des Landtags stattfindet.

§ 19
Verschwiegenheitspflicht

Abgeordnete, Mitarbeiter von Abgeordneten und Fraktio-
nen sowie Personen, die in amtlicher Tätigkeit Petitionen
bearbeiten, haben über Tatsachen, die ihnen bei der Be-
handlung einer Petition bekannt geworden sind, Verschwie-
genheit zu bewahren. Das gilt auch für die Zeit nach der
Beendigung der damit zusammenhängenden Tätigkeit. Für
Private gilt das entsprechend, soweit sie öffentliche Aufga-
ben unter maßgeblichem Einfluss des Landes erfüllen. Mit-
teilungen im dienstlichen Verkehr oder Tatsachen, die of-
fenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheim-
haltung bedürfen, unterliegen nicht der Verschwiegenheits-
pflicht.

§ 20
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 21
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Thüringer Petitionsgesetz vom
28. Juni 1994 (GVBl. S. 797) außer Kraft.




